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 Das Land Rheinland-Pfalz verleiht Zuchtpferden besonde-
rer Qualität das Prädikat „Staatsprämienstute“. Dadurch 
soll die Pferdezucht durch Stuten mit gutem Exterieur, In-
terieur und guter Leistungsveranlagung gefestigt und erwei-
tert werden. Hierfür sind die erfolgreiche Durchführung von 
Leistungsprüfungen und die darauf aufbauenden Selekti-
onsmaßnahmen maßgeblich.

 Das Prädikat kann Zuchtstuten verliehen werden, 
a) deren Eigentümerin oder Eigentümer den ersten Wohn-

sitz oder ihren Betriebssitz in Rheinland-Pfalz hat,
b) die in einem Zuchtbuch einer für Rheinland-Pfalz aner-

kannten Tierzuchtorganisation eingetragen sind und
c) wenn die Zuchtstute anerkennungsfähig (Nummer 3) 

ist sowie gestellte Leistungsanforderungen (Nummer 4) 
nachgewiesen sind.

 Für die Anerkennung und für die Leistungsanforderun-
gen sind die Zuchtbuchordnung der jeweiligen nach dem 
Tierzuchtrecht anerkannten Tierzuchtorganisation oder 
die Leistungsprüfungsordnung der Deutschen Reiterli-
chen Vereinigung e.V. für den Turniersport sowie im Fall 
der Islandpferde die Zuchtbestimmungen der „Föderati-
on Europäischer Islandpferde-Freunde“ Grundlage.

 Anerkennungsfähig sind Zuchtstuten, die 
a) zum Zeitpunkt der Anerkennung höchstens zehn Jahre 

alt sind, 
b) nicht mittels Schenkelbrands gekennzeichnet sind, so-

fern sie nach dem 31. Dezember 2012 geboren sind,
c) im Stutbuch I der Hauptabteilung des Zuchtbuchs einge-

tragen sind,
d) mindestens einmal abgefohlt haben, wobei die Fohlen 

von für die Rasse im Hengstbuch I der Hauptabteilung 
des Zuchtbuchs eingetragenen oder für das Zuchtpro-
gramm zugelassenen Hengsten abstammen müssen, 
und

e) bei der zur Eintragung in das Zuchtbuch nach der Zucht-
buchordnung erforderlichen Bewertung des Exterieurs 
und der Leistungsveranlagung insgesamt mindestens 
die Durchschnittsnote 7,5 erreicht haben. 

 Die Zuchtstuten müssen zum Zeitpunkt dieser Bewer-
tungen zwischen drei und vier Jahre, Zuchtstuten der 
Rasse „Islandpferd“ bis zu fünf Jahre alt sein. Die Bewer-
tung des Exterieurs ist in einer hinreichend großen Grup-
pe durchzuführen, die einen ausreichenden Vergleichs-
maßstab gewährleistet; Abweichungen sind schriftlich zu 
begründen. 

4.1 Zuchtstuten müssen
a) in einer als Stations- oder Feldprüfung durchgeführten 

Eigenleistungsprüfung mindestens die Gesamtnote 7,0, 
bei Stuten der Rasse „Islandpferd“ mindestens die Ge-
samtnote 7,5, oder

b) in Turniersportprüfungen mindestens die zur Erfüllung 
der Leistungsprüfung erforderlichen Platzierungen

nachweisen können.
4.2 Zuchtstuten bis zu einem Stockmaß von 86 Zentimeter 

müssen keine Leistungsanforderungen erfüllen, es sei denn, 
dass die Zuchtbuchordnung der Zuchtstute eine Leistungs-
anforderung vorschreibt. 

5.1 Zuständig für die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzun-
gen ist das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum West-
pfalz (zuständige Behörde). 

5.2 Die Verleihung des Prädikats ist von der Tierzuchtorganisati-
on schriftlich unter Beifügung der erforderlichen Nachweise 
bei der zuständigen Behörde zu beantragen. 

5.3 Die zuständige Behörde übermittelt das Prüfungsergebnis 
dem für die Tierproduktion zuständigen Ministerium, das die 
Urkunde über den Erwerb des Prädikats ausstellt.

5.4 Das Prädikat ist von der Tierzuchtorganisation in der Zucht-
buchbescheinigung der Stute und im Zuchtbuch zu ver-
merken; die Stute darf das Prädikat „Staatsprämienstute“ 
(StPrSt) führen. 

5.5 Das Prädikat kann von dem für die Tierproduktion zuständi-
gen Ministerium aberkannt werden, wenn festgestellt wird, 
dass die Voraussetzungen zur Verleihung des Prädikats 
nicht vorgelegen haben. 

5.6 Das für die Tierproduktion zuständige Ministerium und die 
zuständige Behörde können an der Stutenschau nach Num-
mer 3 e) und der Leistungsprüfung nach Nummer 4 teilneh-
men, Einsicht in die Zuchtbücher und sonstigen Unterlagen 
nehmen sowie Auskünfte einholen. Termin und Ort der Stu-
tenschau sowie der Leistungsprüfung sind der zuständigen 
Behörde mindestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin 
bekannt zu geben. Die zuständige Behörde kann ihre Befug-
nis auch einer anderen Stelle übertragen.

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2018 in Kraft. Gleichzeitig treten die Richtlinien für die Aus-
wahl und Anerkennung von Staatsprämienstuten vom 29. 
November 2012 außer Kraft.
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II.

Ministerium der Finanzen

Aufgrund des § 27 Abs. 2 Satz 2 der Dienstwohnungsverordnung 
(DWVO) vom 5. Dezember 2001 (GVBl. S. 291), zuletzt geän-
dert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. August 2015 (GVBl. 
S. 201), BS 2032-1-1, werden hiermit die für die endgültige Be-
rechnung der Heizkosten nach § 27 Abs. 2 Satz 1 DWVO maßge-
benden Beträge für den 

 bekannt gegeben:


